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Verordnung
über die Neuorganisation des Hochschulwesens.

Vom 22. Februar 1951
Mit Beginn des Fünfjahrplans stehen vor unseren 

Universitäten, Hochschulen, Forschungsinstituten, 
Bibliotheken, Museen und den anderen wissenschaft
lichen Einrichtungen neue bedeutende höhere Auf
gaben, die eine weitere Qualifizierung und Intensi
vierung von Studium, Lehre und Forschung er
fordern.

Während im Westen Deutschlands die Wissen
schaften und ihre Institutionen für die anglo-ameri- 
kanischen Kriegsvorbereitungen mißbraucht werden, 
müssen im Kampf für die Sicherung des Friedens 
und die Wiederherstellung der Einheit Deutsch
lands auf demokratischer Grundlage Studium, Lehre 
und Forschung an unseren Universitäten, Hochschu
len und wissenschaftlichen Einrichtungen eine An
leitung zum Handeln im Interesse der fortschritt
lichen Entwicklung werden.

Diese weitere Entwicklung einer fortschrittlichen, 
•dem Frieden dienenden deutschen Wissenschaft er
fordert eine zentrale Leitung des Hochschulwesens.

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Re
publik beschließt daher folgende Verordnung:

I.
Zentralisierung des Hochschulwesens und Bildung eines 

Staatssekretariats für Hochschulwesen 

§ 1

(1) Das gesamte Hochschulwesen einschl. der 
Durchführung des wissenschaf fliehen Lehr- und For
schungsbetriebes an den Universitäten und Hoch
schulen sowie die Aufsicht über die wissenschaft
lichen Bibliotheken, Museen und verwandten Ein
richtungen mit wissenschaftlichem Charakter sind 
Angelegenheit der Republik.

(2) Diese Verordnung läßt den bei ihrem Inkraft
treten bestehenden Zustand hinsichtlich kirchlicher 
Einrichtungen unberührt.

§ 2

(1) Zur einheitlichen zentralen Leitung des gesam
ten Hochschulwesens und zur Durchführung einer 
grundlegenden Hochschulreform wird gemäß § 5 des 
Gesetzes vom 8. November 1950 über die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 
1135) ein Staatssekretariat für Hochschulwesen als 
Staatssekretariat mit eigenem Geschäftsbereich ge
schaffen.

(2) Die Hauptabteilung Hochschulwesen des Mini
steriums für Volksbildung der Deutschen Demokra
tischen Republik und die Hochschulabieilungen der 
Ministerien für Volksbildung der Länder werden 
aufgelöst. g g

Die Hauptaufgaben des Staatssekretariats für 
Hochschulwesen der Deutschen Demokratischen Re
publik sind:

1. Zentrale Leitung bzw. Koordinierung der wis
senschaftlichen Arbeit an den Universitäten. 
Hochschulen, wissenschaftlichen Bibliotheken, 
Museen und verwandten Einrichtungen mit 
wissenschaftlichem Charakter der Deutschen 
Demokratischen Republik und Schaffung einer 
dementsprechenden Organisation des Hoch
schulwesens.

2. Entwicklung eines fortschrittlichen, dem Frie
den und der Einheit Deutschlands dienenden 
wissenschaftlichen Lebens an den Universi
täten, Hochschulen, wissenschaftlichen Biblio
theken, Museen und verwandten Einrichtun
gen mit wissenschaftlichem Charakter der 
Deutschen Demokratischen Republik.

3. Gestaltung des Studiums, der Lehre und der 
Forschung auf der Grundlage der fortschritt
lichen Wissenschaft.


